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MULTIMEDIA
Monitor mit Fernsehfähigkeit
Der LTV17D von V7 Videoseven ist
ein Computermonitor, der auch als
Fernsehgerät eingesetzt werden
kann. Der 17-Zoll-LCD unterstützt
dabei gängige TV-Systeme wie Se-
cam und Pal-B/G, -D/K oder –I. Die
Reaktionszeit des Flachbildschirms
beträgt 20 Millisekunden, die Hel-
ligkeit 275 cd/m2, der Kontrastwert
450:1. Der knapp 5 Kilogramm
schwere Monitor verfügt über in-
tegrierte 3-Watt-Lautsprecher.

Schau mir in die Augen – 
beim Telefonieren
Dem Gesprächspartner beim Tele-
fonat in die Augen gucken: Das
BVP 8770/SIP Videophone macht
sich die SIP-Technologie (SIP =
Session Initiation Protocol) zunut-
ze und bietet deshalb Videokom-
munikation in höchster Qualität.
Das Gerät ist zudem mit Instant
Messaging ausgestattet. Der visu-
elle Kontakt zum Geschäftspartner,
Kunden oder auch Kollegen ist so-
mit unkompliziert und schnell mög-
lich.

Kleiner Presenter mit 
grosser Leistung
Bei Präsentationen kommt der
kleine E-Flash Mobile Presenter
von Procare ganz gross raus. Die-
ses Gerät, das mit seiner minima-
len Grösse in jede Jackentasche
passt, kann einige tausend Seiten
(aus Word, Excel, Powerpoint und
anderen Anwendungen) speichern
und – verbunden mit nahezu jedem
handelsüblichen Projektor – diese
Informationen anschliessend bei
Präsentationen wieder projizieren.

USB-Stick mit Flash-Drive-Funktion
Der Power-Wi-Fi von Pendrive ist
ein WLAN-USB-Stick inklusive
USB-Flash-Drive-Funktion und bie-
tet zwei Funktionen, die es in sich
haben: Denn damit kann der An-
wender – gleich, wo er sich auf-
hält – im Internet browsen und
gleichzeitig die Informationen auf
einer Flash-Disk (64 oder 128 MB)
abspeichern. Der universelle 
Wunderstick verfügt wie üblich
über eine Schutzkappe.

Heisses Eisen Software-Vertrag
Ein kluger Software-Entwicklungsvertrag ist der rote Faden eines Projekts.

Bei der speziell für einen Kunden
entwickelten Software handelt es
sich um «Software nach Mass». Die
Entwicklung erfolgt darum im we-
sentlichen nach den Regeln des
Werkvertrags (Art. 363 ff. des
Schweizerischen Obligationenrechts,
OR, SR 220, www.admin.ch/ch/d/
sr/220/index.html).

Spezifikation und 
Abnahme der Software
Eines der grössten Mankos, das in
der Praxis bei Software-Entwick-
lungsverträgen beobachtet werden
kann, ist die Spezifikation der Soft-
ware. Die Spezifikation erfolgt mei-
stens durch die Beschreibung der
Funktionen, die eine Software auf-
weisen muss. Dabei ist die Spezifika-
tion enorm wichtig, um später im
Rahmen der Abnahme der Software
beurteilen zu können, ob das Soft-
ware-Unternehmen liefert, was der
Kunde bestellt hat. Ist die Spezifikati-
on ungenügend, kommt es regelmäs-
sig zu Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Kunden und dem Soft-
ware-Unternehmen.

Projektmanagement
Teil des Software-Entwicklungsver-
trages ist auch das Projektmanage-
ment. Dazu gehört insbesondere eine
Projektorganisation (Projektleiter
und ihre Stellvertreter auf Seiten des
Unternehmens und des Kunden) so-
wie die Terminierung von Projekt-
schritten (Milestones, evtl. mit Zah-
lungsplan). Die Projektorganisation
regelt die Verantwortlichkeiten, ins-
besondere für Projektänderungen
(vgl. nachfolgend «Change Manage-
ment»). Die Milestones ermöglichen
sowohl dem Unternehmen, wie dem
Kunden die laufende Prüfung des
Fortschritts des Projekts und schüt-
zen ersteres durch die rechtzeitige
Feststellung von Verzögerungen vor
den heute vermehrt vereinbarten
Konventionalstrafen.

Mitwirkungspflichten des Kunden
Bei der individuellen Entwicklung
von Software ist in der Regel die Mit-
wirkung des Kunden von grosser Be-
deutung. Zum Beispiel gewährt die-
ser Einblick in seine Unternehmens-
abläufe und Zugang zu seinem Infor-
matiksystem, unterstützt das Projekt
mit eigenem Personal, stellt dem
Software-Unternehmen bei Bedarf
vor Ort die notwendige Infrastruktur
zur Verfügung und ermöglicht
schliesslich den Test der Software
mit eigenen, echten Daten.

Change Management
Bei Informatikprojekten, wie der Soft-
ware-Entwicklung, treten regelmäs-
sig unvorhergesehene Probleme auf,
oder der Kunde wünscht im Laufe des
Projekts neue oder andere Funktio-
nen bei der Software. Dies führt oft zu
Projektänderungen mit Kostenfolgen.
Damit wird es notwendig, dass sich
das Unternehmen und der Kunde
über ein vom Projektplan abweichen-
des Vorgehen einigen. Das Verfahren
zur Bewältigung der veränderten Ver-
hältnisse, das sogenannte Change
Management, wird mit Vorteil bereits
im Rahmen des Software-Entwick-
lungsvertrages geregelt.

Geistiges Eigentum
An der Software erhält der Kunde
entweder ein Nutzungsrecht (Lizenz)
oder die Software (Source Code) und
die daran bestehenden Vermögens-
rechte werden ihm vollständig über-
tragen. Wichtig ist, dass im Software-
Entwicklungsvertrag explizit gere-
gelt wird, welche Rechte in welchem
Umfang an den Kunden übergehen.
Dabei muss das Unternehmen darauf
achten, dass es dem Kunden keine
Rechte exklusiv lizenziert oder defi-
nitiv überträgt, die es auch in Zu-
kunft z.B. in anderen Projekten wie-
der verwenden will. Bei gemeinsa-
men Entwicklungen vom Unterneh-
men und vom Kunden muss zudem
beachtet werden, dass möglicherwei-
se Miteigentum an den daraus entste-
henden Rechten besteht.

Eskalationsverfahren
Bei einem Informatikprojekt sitzen
das Unternehmen und der Kunde
nach Projektstart «im gleichen Boot».
Auseinandersetzungen können dabei
auf beiden Seiten zu unabsehbaren
Schäden führen. Aus diesem Grund
ist es bei Informatikprojekten beson-

ders wichtig, eine Art der Streit-
schlichtung zu bestimmen, die Aus-
einandersetzungen frühzeitig und
schnell löst und wenn immer möglich
einen gerichtlichen Streit verhindert.
Dabei wird in der Regel ein dreistufi-
ges Verfahren vorgesehen. Ein Kon-
flikt wird zuerst zwischen den Pro-
jektleitern der Parteien diskutiert.
Können sich diese nicht einigen,
wird auf der Stufe Geschäftsleitung
eine Lösung gesucht. Fruchtet auch
das nicht, kann vorgesehen werden,
einen externen Vermittler (Mediator)
beizuziehen. Als letztes Mittel («ulti-
ma ratio») kann zudem ein Schieds-
gericht vereinbart werden.

Vertragsredaktion
Einen Überblick über die bei Soft-
ware-Entwicklungsverträgen zu re-
gelnde Materie kann man sich mit
den vom Branchenverband Swico
(www.swico.ch) herausgegebenen
Muster-Verträgen verschaffen. Die
Swico-Muster-Verträge müssen je-
doch unbedingt dem konkreten Ge-
schäftsverhältnis angepasst werden.
Diesbezüglich empfiehlt sich, je nach
Wichtigkeit des Projekts einen im In-
formatikrecht spezialisierten Rechts-
anwalt beizuziehen. Sinnvoll ist es
auch, einmal einen unternehmensei-
genen Software-Entwicklungsvertrag
durch einen Rechtsanwalt redigieren
zu lassen, der dann in leicht modifi-
zierter Form immer wieder verwen-
det werden kann.

Die wichtigsten Punkte eines
Software-Entwicklungsvertrages
■ Spezifikation der Software 

(inkl. Dokumentation, Schulung)
■ Vergütung, Zahlungsmodalitäten
■ Projektmanagement 

(Projektorganisation, Milestones)
■ Zulassung von Freelancern?
■ Mitwirkungspflichten des Kunden
■ Change Management
■ Abnahme
■ Geistiges Eigentum
■ Gewährleistung, Haftung
■ Eskalationsverfahren
■ Software Escrow Aggreement 

(Hinterlegung des Source Codes bei
Treuhänder/Notar/Rechtsanwalt)

■ Vertraulichkeit, Datenschutz
■ Anstellungsverzicht
■ Integrierende Bestandteile

(Anhang)
■ Anwendbares Recht und 
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